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Chronique générale

Infrastructure et environnement

Aménagement du territoire et logement

Construction de logements et propriété

Der Bundesrat sprach sich im Juni ebenfalls gegen die zweite Volksinitiative des HEV
aus, welche für Personen im Rentenalter eine fakultative Befreiung von der
Eigenmietwertbesteuerung bei selbstgenutztem Wohneigentum fordert. Der Bundesrat
lehnte eine Ungleichbehandlung gegenüber Wohneigentümern im arbeitsfähigen Alter
und Mietern ab und befürchtete mit der vorgeschlagenen Regelung zusätzlich eine
Komplizierung des Steuerrechts. Er beschloss jedoch, der Initiative einen indirekten
Gegenvorschlag vorzulegen, welcher die Aufhebung der Eigenmietwertbesteuerung für
alle Wohneigentümer verlangt und im Gegenzug die bisherigen steuerlichen
Abzugsmöglichkeiten abschaffen will. Ausschliesslich folgende zwei Ausnahmen wären
noch immer zulässig: Ein zeitlich und betragsmässig beschränkter Hypothekarzinsabzug
und ein Abzug der Kosten von besonders wirkungsvollen Energie- und
Umweltschutzmassnahmen. Zusätzlich schlug der Bundesrat eine Sondersteuer auf
überwiegend selbstgenutzten Zweitliegenschaften vor, um in Kantonen mit grossem
Zweitwohnungsbestand die durch Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung
bedingten Steuerausfälle zu kompensieren. Die Bemessungsgrundlage einer solchen
Steuer wäre die Vermögenssteuer vor Abzug der Schulden. Die Vernehmlassung des
bundesrätlichen Entwurfes wurde Anfangs November eröffnet. Während der
Vernehmlassung soll ein externes Rechtsgutachten zudem die Verfassungsmässigkeit
einer allfälligen Zweitliegenschaftssteuer beurteilen. 1

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER

Im März präsentierte das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) die
Vernehmlassungsergebnisse zum indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative
„Sicheres Wohnen im Alter“. Im Vorjahr sprach sich der Bundesrat bereits aus
mehreren Gründen gegen die Initiative des Hauseigentümerverbands (HEV) aus, welche
Wohneigentumsförderung für Rentnerinnen und Rentner durch eine fakultative
Befreiung von der Eigenmietwertbesteuerung fordert. Bei Inanspruchnahme sollten im
Gegenzug die mit dem Wohneigentum verbundenen Schuldzinsen nicht mehr als Abzug
geltend gemacht werden können. Der Gegenvorschlag des Bundesrates wurde in der
Vernehmlassung insbesondere von den Kantonen grossmehrheitlich abgelehnt. Die
vorgeschlagene generelle Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung stiess auf Kritik
und wurde nicht als geeignetes Förderinstrument für Neuerwerber und junge Familien
anerkannt. Ebenfalls nicht honoriert wurden die vorgesehenen Ausnahmen zur
Berechtigung von Schuldzinsabzug; diese verstiessen gegen die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit. Mit Ausnahme der Zweitliegenschaftssteuer hielt der Bundesrat
jedoch an all seinen Eckwerten fest. So blieb er bei der generellen Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung für alle Wohneigentümer, wobei im Gegenzug keine Abzüge
für Hypothekarzinse und Unterhaltskosten mehr zulässig wären. Eine Ausnahme
schaffte er für Ersterwerber und für Vermieter. Letztere könnten Schuldzinsen
weiterhin bis zu 80 Prozent abziehen, sofern sie einen steuerbaren Vermögensertrag
generieren. Diesen Zusatz fügte der Bundesrat nachträglich ein, da ein generelles
Verbot für Schuldzinsabzüge, wie er es in einem Zwischenentscheid im Sinne hatte, zu
einer Ungleichbehandlung von privaten und institutionellen Vermietern führen würde,
da nur Erstere vom Verbot betroffen wären. Des Weiteren soll es möglich sein, Auslagen
für Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen abzuziehen. Laut dem Bundesrat
würde dies im betreffenden Bereich eine erhebliche Vereinfachung des Steuersystems
nach sich ziehen. 2

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 18.05.2010
MARLÈNE GERBER

Im Berichtsjahr behandelten die beiden Räte die Volksinitiative „Sicheres Wohnen im
Alter“ sowie den indirekten Gegenentwurf, welcher der Bundesrat dem Parlament in
Form eines Bundesgesetzes über die Besteuerung des privaten Wohneigentums
präsentierte. Die Volksinitiative des Hauseigentümerverbandes (HEV) fordert für
Personen im Rentenalter eine fakultative Befreiung von der Besteuerung des
Eigenmietwertes. Der im Vorjahr vom Bundesrat erarbeitete Gegenentwurf sieht im
Gegenzug eine generelle Abschaffung des Eigenmietwerts für alle Personen mit
selbstgenutztem Wohneigentum vor. In der Frühjahrssession präsentierte die
Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates (WAK-SR) ihrem Rat eine

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 14.03.2011
MARLÈNE GERBER
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überarbeitete Version des bundesrätlichen Entwurfes. Ende 2010 hatte die WAK-SR
nach Anhörung des HEV und der Finanzdirektorenkonferenz ohne Gegenstimme
beschlossen, nicht auf den ursprünglichen Entwurf des Bundesrates einzugehen. Laut
Kommissionssprecher Rolf Schweiger (fdp, ZG) würde der nun präsentierte, überarbeite
Entwurf eine optimale Lösung bieten. Er ermögliche ausserdem eine angemessene
Lösung für Zweitliegenschaften. Mit der Schaffung einer verfassungsrechtlichen
Grundlage sollen Kantone und Gemeinden berechtigt werden, eine
Kostenanlastungssteuer in Form einer Objektsteuer zu erheben, wodurch bei
Abschaffung des Eigenmietwertes ausfallende Steuereinnahmen kompensiert werden
könnten. Eine liberal-linke Kommissionsminderheit beantragte erfolglos Nichteintreten
auf die Vorlage. Sie argumentierte, dass der Gegenentwurf nicht zu einer Vereinfachung
des Steuersystems führen würde. In der Detailberatung umstritten war die Frage, ob
Investitionskosten für energetische Sanierungsmassnahmen und denkmalpflegerische
Arbeiten von der Bundessteuer abzugsberechtigt sein sollten. Hier setzte sich die
Kommissionsminderheit durch, welche sich wie der Bundesrat für die
Abzugsberechtigung aussprach. Der Ständerat beschloss zudem auf Anraten seiner
Kommission mit deutlichem Mehr die Erhöhung des möglichen Schuldzinsabzugs für
Neuerwerbende auf CHF 12'000 pro Ehepaar, resp. auf CHF 6000 für Alleinstehende,
im ersten Steuerjahr mit einer Verminderung der Abzugsmöglichkeiten um jährlich 5
Prozentpunkte, was die Neuerwerbenden für eine Dauer von 20 Jahren
abzugsberechtigt machen würde. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf einen leicht
tieferen Abzug empfohlen, welcher des Weiteren nur für 10 Jahre geltend gemacht
werden könnte. In der Schlussabstimmung wurde dem indirekten Gegenvorschlag mit 17
zu 12 Stimmen bei drei Enthaltungen zugestimmt. Beinahe einstimmig folgte der
Ständerat im Folgenden dem Bundesrat und empfahl die Volksinitiative „Sicheres
Wohnen im Alter“ zur Ablehnung. Es sei nicht einzusehen, wieso in der Schweiz zwei
Klassen von Steuerpflichtigen geschaffen werden sollten, liess Kommissionssprecher
Schweiger (fdp, ZG) verlauten. Ähnlich argumentierte Hildegard Fässler-Osterwald (sp,
SG) für die knappe Kommissionsmehrheit im Nationalrat. Hier lag jedoch ein
bürgerlicher Minderheitsantrag zur Annahme des Volksbegehrens vor, welcher durch
Georges Theiler (fdp, LU), Mitglied des Initiativkomitees, vertreten wurde. Der
Eigenmietwert sei eine staatliche Aufforderung zum Schuldenmachen und wirke sich
insbesondere für ältere Menschen, die ihre Hypotheken bereits teilweise oder sogar
ganz amortisiert haben, negativ aus. Dank einer Mehrheit der CVP/EVP/glp-Fraktion
gelang den Bürgerlichen mit 97 zu 72 Stimmen eine positive Empfehlung zur
Volksinitiative. In Sachen indirekter Gegenvorschlag sprach sich die WAK-NR mit 14 zu
10 Stimmen für Nichteintreten aus. Ausschlaggebend war die Befürchtung, dass der
indirekte Gegenvorschlag zu einer verschärften Ungleichbehandlung von Mietern und
Wohneigentümern führen würde. Ebenso erachtete die WAK-NR den vehementen
Widerstand der Kantone, welcher auf den ständerätlichen, positiven Entscheid zum
indirekten Gegenvorschlag folgte, als Grund, diesem die Zustimmung zu verweigern. In
dieser Sache folgte der Nationalrat der Kommissionsmehrheit nun deutlich;
Nichteintreten wurde mit 114 zu 58 Stimmen beschlossen. Für Eintreten sprachen sich
je ungefähr die Hälfte der FDP und der CVP aus. Dabei wurden sie durch eine
Minderheit der SVP und einer Mehrheit der Grünen unterstützt. Im Winter gingen die
Vorlagen zur Differenzbereinigung zurück an den Ständerat. Nach kurzer Diskussion
beschloss dieser erneut mit deutlichem Mehr von 35 zu 5 Stimmen, die Volksinitiative
„Sicheres Wohnen im Alter“ zur Ablehnung zu empfehlen. Dies geschah auf
grossmehrheitliche Empfehlung seiner Kommission. Diese empfahl ihrem Rat auch
erneut, auf den Gegenvorschlag einzutreten; dieses Mal jedoch nur knapp und dank
Stichentscheid des Kommissionspräsidenten. Der neu gewählte Ständerat sprach sich
jedoch in der Folge mit 23 zu 17 Stimmen gegen diese Empfehlung und somit auch
gegen den ständerätlichen Entscheid aus der ersten Beratung aus. Nach bereits
erfolgtem Nichteintretensentscheid der grossen Kammer bedeutete dies das Scheitern
des indirekten Gegenvorschlags. 3

Am 23. September kam mit der Volksinitiative „Sicheres Wohnen im Alter“ bereits das
dritte Volksanliegen zur Wohneigentumsförderung im Jahr 2012 zur Abstimmung. Das
Volksanliegen des HEV verlangte die Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung für
Hausbesitzer im Rentenalter. Bundesrat und Parlament beantragten Ablehnung der
Vorlage. Während der Nationalrat im Vorjahr entgegen Ständerat und Bundesrat noch
auf Annahme plädiert hatte, führte ein Umschwenken der BDP- und CVP/EVP-Fraktion
in der neu gewählten grossen Kammer im Berichtsjahr zum Einlenken. Unter den
Verbänden kämpfte der Hauseigentümerverband alleine auf weiter Flur für das Anliegen
und erhielt von Seiten der Parteien lediglich Unterstützung von der SVP. Die FDP, deren
Fraktion sich im Nationalrat noch für die Initiative ausgesprochen hatte, beschloss an

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 23.09.2012
MARLÈNE GERBER
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ihrer Delegiertenversammlung die Nein-Parole. Ausschlaggebend für diese Wende sei
unter anderem die herbe Abstimmungsniederlage der HEV-Bausparinitiative vom 17.6.,
liess Parteipräsident Philipp Müller verlauten. Zahlreiche Rückmeldungen von
Parteianhängern hätten die FDP für deren positive Haltung zum Bausparen kritisiert. Es
habe sich gezeigt, dass Regelungen, von denen ausschliesslich eine bestimmte
Personengruppe profitieren könne, von der Parteibasis als unliberal erachtet werden.
Hingegen stellten sich einige kantonalen Sektionen der CVP und FDP sowie eine BDP-
Sektion gegen ihre Mutterparteien und empfahlen den Bürgern ein Ja. Bei einer
Stimmbeteiligung von 41.5% lehnte das Schweizer Volk die Initiative dann mit einem Ja-
Anteil von 47.4% und der Zustimmung durch 9 1/2 Stände ab. Unterstützung fand das
Anliegen insbesondere in der Ostschweiz, sowie in den Kantonen Solothurn, Genf und
Tessin. Hans Egloff, Präsident des HEV, wertete dieses Ergebnis als „Riesenerfolg“, wenn
man berücksichtige, dass die eidgenössische Hauseigentümerquote nur 39% betrage.
Das Abstimmungsergebnis liess von verschiedenster Seite die Forderung nach einer
generellen Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung aufkommen. Während sich der
Mieterverband und die Grüne Fraktion für einen reinen Systemwechsel aussprachen,
was zusätzlich die Aufhebung der bestehenden steuerlichen Abzugsmöglichkeiten
bedeuten würde, favorisierten der HEV und die FDP einen Systemwechsel unter
Beibehaltung bestimmter Abzugsmöglichkeiten. Bereits in der Folgewoche wurden
verschiedenste Vorstösse mit Vorschlägen zum Systemwechsel eingereicht. Die
parlamentarische Behandlung dieser Anliegen stand im Berichtsjahr noch aus.

Abstimmung vom 23. September 2012

Beteiligung: 41,5%
Ja: 1'013'871 (47,4%) / 9 1/2 Stände
Nein: 1'125'355 (52,6%) / 11 5/2 Stände

Parolen: 
– Ja: SVP; HEV, SGV.
– Nein: BDP(1)*, CVP(2)*, CSP, EVP, FDP(4)*, Grüne, GLP, SP; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 4

Die VOX-Analyse zum Anliegen des HEV ergab, dass sich das links-grüne Lager am
parteikonformsten verhielt: 73% der SP-Anhängerschaft folgten der Empfehlung ihrer
Partei, bei den Grünen waren es deren 71%. Während immerhin noch 66% der SVP-
Sympathisanten im Sinne ihrer Partei stimmten, zeigten sich die Anhängerschaft der
CVP und FDP höchst gespalten. Weiter nahmen Wohneigentümer mit 55% deutlich
häufiger an der Abstimmung teil als Mieter (31%). Die Zustimmung unter den
Wohneigentümern hielt sich mit ebenfalls 55% jedoch in Grenzen. Dagegen
unterstützten immerhin 37% der Mieter das Anliegen zur Wohneigentumsförderung.
Eine Aufschlüsselung nach Alter zeigt jedoch, dass Wohneigentümer im Rentenalter der
Initiative signifikant häufiger zustimmten. Als nicht ausschlaggebend für den
Stimmentscheid erwies sich das Haushaltseinkommen. Laut VOX-Analyse war der
entscheidende Faktor die persönliche Bedeutung, welche die Stimmenden dem
Abstimmungsgegenstand beimassen. Im Vergleich zu den anderen beiden
Abstimmungen vom 23. September (Passivrauchschutz und Jugendmusikförderung), fiel
den Stimmenden der Entscheid zur Eigenmietwertbesteuerung schwer. Indiz dafür war,
dass bei 51% der Stimmenden die Meinungsbildung innerhalb der letzten beiden
Wochen vor Abstimmungstermin stattfand. Die Argumente, dass Personen im
Rentenalter sich den Erhalt des Eigenheims mit bestehender Regelung nicht mehr
leisten können, sowie dass ein fiktives Einkommen nicht besteuert werden kann, fanden
unter den Befürwortern der Initiative massive Unterstützung (81%, resp. 80%). Im
ablehnenden Lager erhielt das Argument, die Initiative führe zu einer
Ungleichbehandlung zwischen Erwerbstätigen und Rentnern, resp. Mietern und
Eigentümern, mit 68% am meisten Zustimmung. Weiter unterstützten 54% der
Initiativgegner das Argument, dass die Besteuerung des Eigenmietwertes zu
Steuerausfällen führen würde. Noch mehr Initiativbefürworter verwarfen dieses
Argument jedoch (68%). Im Weiteren brachten die Befürworter die Präferenz für eine
generelle Abschaffung des Eigenmietwertes leicht häufiger als Stimmmotiv ein als die
Gegner der Initiative (8% zu 5% Erstnennungen). Ein bundesrätlicher Entwurf in Form
eines indirekten Gegenvorschlages, welcher die generelle Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung gefordert hätte, war im Vorjahr durch Nichteintreten in den
beiden Parlamentskammern noch erledigt worden. 5

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 23.11.2012
MARLÈNE GERBER
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Partis, associations et groupes d'intérêt

Associations

Aménagement du territoire et logement

Der Hauseigentümerverband reichte zu Jahresbeginn zwei Volksinitiativen für eine
steuerliche Besserstellung von Haus- und Wohnungsbesitzern ein. Die eine verlangt,
dass Personen im Rentenalter wahlweise keinen Eigenmietwert für selbstgenutztes
Wohneigentum mehr versteuern müssen (und als Gegenleistung die Schuldzinsen nicht
mehr vom steuerbaren Einkommen in Abzug bringen können). Die andere will das
Bausparen steuerlich begünstigen (BRG 09.074). 6

INITIATIVE POPULAIRE
DATE: 17.03.2009
HANS HIRTER

1) BBl, 2009, S. 7820; NZZ, 18.6. und 5.11.09.
2) BBl, 2010, S. 5303 ff.; NZZ, 18.5., 28.5. und 24.6.10.
3) AB SR, 2011, S. 209 ff.;und 1141 ff.; AB NR, 2011, S. 1159 ff.; Medienmitteilung WAK-SR vom 12.11.10; TA, 20.4.11.
4) AB NR, 2012, S. 2 ff. und 553, AB SR, 2012, S. 269, BBl, 2012, S. 3437 f.; TA, 30.6.12, NLZ und NZZ, 24.9.12.
5) Cappelletti et al. (2012). Vox-Analyse zu den eidg. Abstimmungen vom 23.9.12
6) HEV-Initiative („Eigene vier Wände dank Bausparen“): BBl, 2009, S. 6975 ff; Sicheres Wohnen im Alter:  BBl, 2009, S. 1391 f.
und 1393 f.
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